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Anordnung 
über das Fernstudium für Lehrausbilder.

Vom 29. September 1958

Um auch solchen Lehrausbildern, die nicht an zen
tralen Lehrgängen teilnehmen können, die Möglichkeit 
zu geben, die Lehrmeisterprüfung abzulegen, wird ein 
Fernstudium für Lehrausbilder eingerichtet; Im Ein
vernehmen mit der Staatlichen Plankommission, dem 
Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen und 
dem Minister der Finanzen wird deshalb folgendes 
angeordnet:

§ 1

■ (1) Das Fernstudium für Lehrausbilder beginnt erst
malig im September 1958 und dauert 18 Monate.

| (2) Es umfaßt die Fachgebiete Erziehungswissen
schaften, Gesellschaftswissenschaften und Deutsch.

j •
j (3) Der erfolgreiche Abschluß des Fernstudiums ent

spricht der Prüfung in Erziehungswissenschaften, in

Gesellschaftswissenschaften und in Deutsch gemäß de* 
Prüfungsordnung zur Durchführung der Lehrmeister
prüfung für die bereits tätigen Lehrausbilder.

§ 2

(1) Zum Fernstudium können Lehrausbilder aller 
Wirtschaftszweige zugelassen werden, die ihre päd
agogisch-gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung noch 
nicht beendet haben.

(2) Die Delegierung erfolgt durch die Betriebe, die 
damit die Verpflichtung eingehen, den Lehrausbildern 
die Teilnahme an den Studienveranstaltungen zu er
möglichen und ihr Studium zu unterstützen.

§3

Für das Fernstudium ist vom Teilnehmer ein« 
Studiengebühr von 20 DM je Quartal zu entrichten.
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(1) Die Fernstudenten sind verpflichtet, Konsultatio
nen und Seminarkurse regelmäßig zu besuchen.
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